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Gerd-Michael Hellstern

Verwaltungsakten
zum Stellenwert von Aktenanalysetechniken in

der anwendungsbezogenen Forschung*

Zusammenfassende Thesen

1. Akten spiegeln gewissermaßen nur einen Ausschnitt aus der gesellschaftlichen
Realität wieder. Gefiltert in einem komplexen administrativen Bearbeitungsprozeß,
angepaßt an rechtliche Normen und arbeitsökonomischen Zwängen unterworfen,
dienen die in Form, Inhalt und Qualität variierenden Akten zum einen der rechtli¬

chen Dokumentation, dem Nachweis geleisteter Arbeit, der Analyse und der Kon¬

trolle. Der analytischen Dimension kommt dabei die geringste Bedeutung zu.

2. Bürokratische Erfordernisse, multifunktionale Zwecksetzungen und heterogene
Aktenstrukturen mit unterschiedlichen Terminologien erschweren eine systematische,

analytische Aktennutzung. Die durch die Automatisierung bedingte Standardisierung
und Vereinfachung der Akteninhalte erleichtert zwar zukünftige analytische Nutzun¬

gen bedingt jedoch gleichzeitig einen zunehmenden Informationsverlust, zumindest

solange wie die Möglichkeiten einer Datenverknüpfung oder von Textautomatisie¬

rung in der Aktenführung nicht genutzt werden.

3. Bisherige Aktenanalysen beschränken sich entweder auf eher selektive Nutzun¬

gen und Deutungen zur Beweisführung (Indizierung) oder wenden quantifizierende
inhaltsanalytische Strategien an, die häufig dem komplexen Charakter der Akten mit

einmaligen Ereignissen (Schlüsselsituationen) und latenten oder nur bruchstückhaft
enthaltenen Informationen nicht gerecht werden. Verwaltungsinterne Analysen be¬

schränken sich auf die Nutzung der Akten als Gedächtnisstütze und als Kontrolle in

Problemsituationen. Nur vereinzelt werden die vorhandenen Informationen z.B.

über Geschäftsstatistiken analytisch für strategische Planung, Aufsicht und Kontrolle

genutzt.
4. Dabei ermöglichen Aktenanalysen nicht nur eine verwaltungsinterne Evalu¬

ierung erbrachter Leistungen, sondern auch durch ein gezieltes Monitoring Pro¬

gramme und Maßnahmen den jeweiligen Bedingungen flexibler anzupassen. Dies

gilt vor allem dann, wenn flexible Auswertungssysteme bereitstehen und auch dezen-

Dieser Erfahrungsbericht basiert auf den Ergebnissen des von der Robert-Bosch-Stiftung ge¬

förderten Stadtforschungsprogramms. Partner in diesem Forschungsprogramm sind IRPUD,

Dortmund, die PROGNOS AG, Basel, das DIfU, Berlin, und das ZiG, Berlin.
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tral genutzt werden können. Für Implementations- und Evaluierungsforschungen
bieten Aktenanalysen zum einen die Möglichkeit Handlungszusammenhänge zu re¬

konstruieren, Momentaufnahmen von Interaktionsstrukturen und Verlaufsfolien zu

Ereignisabläufen zu gewinnen, zum andern aber auch mikroanalytisch Argumenta¬
tionstaktiken, Tauschsituationen und Bargainingsstrategien aus den Aktendokumen¬

ten herauszufiltem.

5. Aktenanalysen unterliegen einem doppelten Abstraktionsprozeß. Neben der ak¬

tenmäßigen Reduzierung komplexer Sachverhalte (Realität-Akteninhalt) erfolgt ein

weiterer Abstraktionsprozeß (Akteninhalt - Aktenanalyse). Während der erste Ab¬

straktionsprozeß sowohl objektiv-rechtlichen als auch subjektiv-strategischen Inter¬

essenüberlegungen folgt, orientiert sich der zweite vorwiegend an formal-methodi¬

schen Überlegungen (und wissenschaftlichem Interesse). Zwar wird meist versucht

mit dem zweiten Prozeß auch den ersten zu kontrollieren, dennoch können sich die

Fehler beider Abstraktionsprozesse leicht potenzieren. Aktenanalysen bedürfen da¬

her einer Theorie ihrer Entstehung, technisch sollten sie die Möglichkeit von Kon¬

trollvergleichen (Aktenvergleich) und der Kontrolle durch andere Methoden (Metho¬

denkombination) nutzen.

6. Schließlich darf nicht unberücksichtigt bleiben, daß Aktenanalysen nur doku¬

mentiertes Wissen umfaßt. Nichtdokumentierte Ereignisse, nichterfaßte Klientel,

nichtperzipierte Problemlagen bleiben ausgeklammert. Zwar lassen sich vor allem

durch Aktenvergleiche und Aktenverknüpfungen (Data-linkage) das Informations¬

spektrum erweitern, grundsätzlich bleiben jedoch Aktenanalysen auf den durch Ver¬

waltungshandeln aufgespannten Problemraum begrenzt, ermöglichen daher vor al¬

lem Information über Verwaltungshandeln.
7. Während die wissenschaftliche Grundlagenforschung eher eindimensionale

Analysemodelle mit hoher Komplexität bevorzugt, ist es für die Aktenanalyse uner¬

läßlich mehrdimensionale Analysestrategien zu entwickeln wie sie in der anwen-

dungsorientierten Forschung die Regel sind. Um Informationen über informelle Pro¬

zesse zu erhalten sowie das Umfeld von Verwaltungshandeln besser zu erfassen, er¬

scheinen Analysestrategien vielversprechend, die Aktenanalysen mit anderen Metho¬

den kombinieren (Methodenmix) und die in Aktenanalysen erhaltenen Informationen

mit von der Aktenanalyse unabhängigen Daten verknüpfen (Data-augmentation).

I. Einleitung

1. Akten — Ein vernachlässigter Forschungsgegenstand?

Obgleich Aktenflut gewissermaßen zum Synonym für Bürokratie wurde, liegen bis¬

her nur wenige Bemühungen vor, diese „Aktenberge*' als Informationspotential für

die Verwaltungsforschung systematisch zu nutzen1. Für Aktenanalysen fehlen For-

Auswertungen am IZ Sozialwissenschaften zeigten für den Bereich der Evaluierungsfor¬
schung, daß fast jede zweite Arbeit Aktenanalysen als einen methodischen Zugang nutzt. Al¬

lerdings halten nur wenige dieser Vorgehensweisen stringenteren Forschungskriterien stand.

Inzwischen wurde vor allem durch die Forschungsarbeiten im QUANTUM (Best, Mann

1977; Bick, Müller 1977; Müller 1976, 1977; Bick, Müller 1979; Bick, Müller 1980; Clubb,
Scheuch 1980), durch verschiedene Arbeitsgruppen vor allem in Bielefeld und Berlin (Blan-
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schungstechniken, die wie in der Umfrageforschung, aber auch bei der teilnehmen¬

den Beobachtung, es ermöglichen, auf erprobte standardisierte Verfahren zurückzu¬

greifen und sich hierbei auf ausgearbeitete Meß- und Fehlertheorien verlassen zu

können. Aktenanalysen entwickeln sich eher beiläufig oder naturwüchsig als Teil von

eher qualitativen Fallstudienansätzen, historischen Prozeßstudien oder einer sich als

biographisch verstehenden Forschung. Seltener wurden — wie in Lehrbüchern zur

empirischen Sozialforschung empfohlen — Methoden und Techniken einer meist

quantifizierenden Inhaltsanalyse genutzt, ohne daß jedoch eine theoretische Refle¬

xion des Gegenstandes erfolgte oder auch nur die Verwendung und Eignung der Me¬

thoden hinterfragt wurde2. Indem dieser Beitrag bewußt darauf verzichtet, Probleme

und Vorgehensweisen eher inhaltsanalytisch verfahrender Aktenanalysestrategien zu

thematisieren3, soll stattdessen versucht werden, anhand einiger empirisch erprobter
alternativer Techniken, Perspektiven für eine stärkere analytische Nutzung der Infor¬

mationsressource „Akte** sowohl für Verwaltungszwecke selbst als auch für die For¬

schung über Verwaltungshandeln aufzuzeigen.
Der Aktenanalyse vergleichbare Ansätze können auf eine lange Historie zurück¬

blicken4, dennoch hält der Dämmerschlaf, in dem sich die theoretische und methodi¬

sche Reflexion einer systematischeren Aktenforschung befindet, an5. Dieser Zustand

wurde nicht zuletzt durch die Betonung von Verwaltungsdiskretion und Zurückhal¬

tung der Verwaltung bei der Gewährung des Zugangs zu Akten begünstigt6. In For¬

kenburg 1975; Brüsten 1972, 1975, 1976; Rottleuthner 1979; Treiber 1975 u.a.) wertvolle

Vorarbeiten für eine systematischere Analyse von Akten in einzelnen Politikfeldern geleistet.
Dennoch kommen die allerdings auf deutschsprachige Literatur beschränkten Bibliogra¬
phien zur Aktenanalyse von Cropp, Mann und S. Müller lediglich auf ca. 130 Artikel, denen

systematische Aktenanalysen vor allem in der Justiz und Strafvollzugs- und Sozialverwal-

tungsforschung zugrunde liegen (Müller 1980; Cropp, Mann 1981).
2. vgl. z.B. Albrecht 1972, 75; Szcepanski 1974; Friedrich 1975; Gerth 1975; Kromrey 1980,

Gstettner 1980.

3. vgl. hierzu Lukas 1978; Müller 1980.

4. Bernheim 1908; Osborn 1910; Nordsieck 1937; Blumer 1939; Allport 1939; Angell, Freed-

man 1953.

5. Vor allem die deutschen Archive haben sich mit diesen Fragen (seit 1899) immer wieder

auch unter sehr praktischen Aspekten einer notwenigen Rationalisierung der behördlichen

Schriftgutverwaltung befaßt (vgl. etwa Meisner 1952; Grube 1954; Schatz 1961; Stehkämper
1965; Doli 1965; Dascher 1975; Hüttenberger 1979; Krebs 1980; Schreuer 1980; Büttner

1981).
6. Bardach 74; Derlien 1978; DGfE 1980.

Aufgrund zunehmend behördlicher Behinderungen bei der Forschung sah sich inzwischen

der Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft zur Herausgabe einer

Denkschrift veranlaßt, könnte man doch „der Erkenntnis nicht ausweichen, daß die Behin¬

derungen freier Forschung keine »Betriebsunfälle' einzelner Administratoren sind, sondern

konsequente Wirkungen eines bürokratischen Systems, das unterhalb der Ebene demokrati¬

scher Grundsatzerklärungen und höchstrichterlicher Entscheidungen eine Eigengesetzlich¬
keit entwickelt hat, gegen die der Grundrechtsträger faktisch nahezu machtlos ist" (Ingen¬

kamp, in: DGfE 1980,171). Für eine Dokumentation s.a. die Umfrage Brüsten et al 1977. Es

ist jedoch nicht nur die Selektivität der Entscheidungen, die zunehmend die Forschungsar¬
beit durch die praktizierten Genehmigungsverfahren durch Ministerialbürokratie und kom¬

munale Spitzenverbände als gefährdet erscheinen lassen, vielmehr sind es die inzwischen be-
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schungsfeldem, in denen die Aktenanalyse wie in der Rechtstatsachenforschung und
in der Epidemiologie bereits recht früh Eingang gefunden hat, standen vor allem an-

wendungsbezogene, praktisch-pragmatische Fragen der Informationsgewinnung für

Verwaltungshandeln im Vordergrund, z. B. wurden Akten analysiert, um konkreten

Aufschluß über Zusammenhänge zwischen dem Auftritt von Krankheiten, ihrer Be¬

handlung und ihren Ursachen zu erfragen, sei es durch die

- Beschreibung und Untersuchung der Verteilung und Ereignishäufigkeit von Er¬

krankungen (Einweisungsbelege etc.) oder durch die

- Identifikation von ätiologischen Faktoren in der Pathogenese von Krankheiten

(Krankengeschichten), oder um — so in der Rechtstatsachenforschung —
- die Dauer von Verfahren zu verkürzen, Verfahrenshindernisse zu identifizieren

und Abläufe zu beschleunigen7.
Akten dienten hier der Bereitstellung von Daten für Planungszwecke und zur Be¬

urteilung von notwendigen Maßnahmen8. Das Fehlen einer eher theoretischen Refle-

trächtlichen ökonomischen Kosten für ein Forschungsprojekt, die in meist aufreibender und

ineffizienter Aktivität zur Sicherung des Zugangs investiert werden müssen. Daß es hierbei

häufig gelingt, die Genehmigungsrituale mit ihren sehr oft ungeprüften Standardverweisun¬

gen auf die Arbeitsbelastung und die Notwendigkeit des Persönlichkeitsschutzes zu unter¬

laufen, lassen die derzeit praktizierten Regelungen nicht rationaler erscheinen. Daß auch an¬

dere Möglichkeiten einer Zugangsregelung bestehen, zeigt u.a. auch das Beispiel Schweden,
in dem seit 1766 prinzipiell Zugang zu allen Dokumenten (mit Ausnahme interner „working
papers** und gesetzlich begründeter Ausnahmen) besteht. Die USA hat unter dem Eindruck

der Watergate-Affaire ihre bereits liberale Praxis weiter liberalisiert (Freedom of Informa¬

tion Act 1974). Auch andere Länder wie Finnland, Dänemark, Norwegen, Schweiz etc. ken¬

nen eine weitgehende großzügige Regelung des Zugangsrechts (vgl. a. Commission on Free¬

dom of Information, 1978). Zu Problemen und Lösungsmöglichkeiten der Geheimhaltungs¬
bedürfnisse in der Aktenverwaltung vgl. u.a. Fellegi 1974; Campbell u.a. 1977; Westin 1979;

Müller, Mochmann 1979). Strikt angewandt ergeben sich sogar für die eigene Verwaltung
Probleme bei einer Akteneinsicht. So bestimmt die Aktenordnung der Stadt Stuttgart über

die Akteneinsicht in § 14:

„(1) Akten dürfen von Bediensteten der Stadtverwaltung nur dann eingesehen werden,
wenn dem Aktenverwalter glaubhaft gemacht wird, daß die Akteneinsicht dienstlich not¬

wendig ist.

(2) Angehörigen nichtstädtischer Behörden ist die Akteneinsicht nur zu gestatten, soweit

Vorschriften dies ausdrücklich bestimmen oder der Amtsleiter — in wichtigen Fällen das

Rechtsamt — zustimmt.

(3) Privatpersonen ist Akteneinsicht grundsätzlich nicht zu gestatten. In Ausnahmefällen

gilt Abs. 2 entsprechend. Bei Akteneinsicht für wissenschaftliche Zwecke ist das Stadtarchiv

zu beteiligen."
(s. AktO v. 1. 10. 1969, Mitt. Nr. 158, 1969, S. 225).

7. vgl. zuletzt die Diskussion um u.a. Rowher-Kahlmann 1979, Rottleuthner 1979, Dieckmann

1980, Bender 1980.

8. Bezeichnenderweise waren es bisher vor allem die Bereiche Rechtstatsachenforschung und

Gesundheitsforschung, in denen die Bundesregierung mit großem Aufwand Versuche unter¬

stützte, Akten für die interne Steuerung intensiver zu nutzen. Vergleiche zur Dokumentation

der Rechtstatsachenforschung BMJ 1974; zu den laufenden und ersten abgeschlossenen Pro¬

jekten des BMJFG und des BMA siehe Programm der Bundesregierung Forschung und Ent¬

wicklung im Dienste der Gesundheit, Bonn 1974, sowie BMFT-Förderkatalog, zuletzt Bonn

1980.
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xion des Gegenstandes und einer methodischen Prüfung der Vorgehensweise wurde

als Defizit registriert, als man sich der Analyse von Verwaltungshandeln selbst zu¬

wandte und beispielsweise in Entscheidungen eingelagerte Selektivitäten zu erfassen

suchte, zu einem Zeitpunkt, zu dem man wie in Gerichts-, Sozial- und Jugendakten
auf die Divergenz zwischen Aktenrealität und Betroffenenaussage aufmerksam wur¬

de9.

Abgesehen von wenigen quantifizierenden und statistisch orientierten Aktenaus¬

wertungen blieb die Aktenanalyse jedoch auf ein sehr vages analytisches Grundkon¬

zept beschränkt10. Aktenanalysen in der Policy- und Politikforschung dienten vor al¬

lem zur Evidenzsammlung, zur Illustration und Beschreibung, nicht jedoch zur syste¬
matischen Prüfung und zum Test11. Erst mit der auf die Analyse von Durchführung
und Vollzug orientierten Implementations- und Evaluierungsforschung und den not¬

wendigen detaillierten Erhebungen zurückliegender Vorgänge rückten systematische
Aktenanalyseverfahren in den Vordergrund12.

2. Von der Verwaltungsbuchführung zur Informationsverwaltung
Das neuerdings verstärkte Interesse an der Aktenanalyse in der anwendungsbezoge-
nen Forschung ist nicht zuletzt Ergebnis einer veränderten Funktion der Aktenfüh¬

rung in der Verwaltung. Die Entstehung einer auflagengebundenen Förderverwal¬

tung und der Ausbau der Leistungsverwaltung haben nicht nur die Funktion und

Aufgabe der klassischen Aktenanlage wesentlich verändert — gegenüber ihrer klassi¬

schen Funktion als historischer Beleg und Dokument gewinnt die final und zukunfts¬

orientierte Steuerungsfunktion an Bedeutung —, sondern auch Umfang und Anzahl

der Akten haben zugenommen. Zunehmende Aufgabenverflechtung und -ausdeh-

nung erfordern zur verwaltungsinternen Steuerung ihre intensivere Nutzung. Beglei¬
tet wird dieser Prozeß durch eine Transformation der klassischen Aktenverwaltung in

eine moderne Informationsverwaltung. Bürotechnische Fortschritte in der Automati¬

sierung, Rationalisierung und Standardisierung der Büroabläufe ermöglichen neuen

Aufgaben in der Aktenverwaltung gerecht zu werden, die entstehen durch:

- die Ausdehnung der gesetzlichen und rechtlichen Anforderungen an verwaltungs¬
politische Entscheidungen;

- den Bedarf an neuen Management-, Planungs-, Durchführungs- und Kontrolltech¬

niken in einer arbeitsteilig organisierten Dienstleistungsverwaltung;

9. vgl. Brüsten 1971, 1972, 1975, 1976; Stasik 1974; Blankenburg 1975, 1978; Landwehr 1975;

Müller 1977; Gessner 1977; Lukas 1978; Müller 1979; Rottleuthner 1979; Müller 1980;

Karstedt-Henke 1981.

10. Die gegenwärtige methodische Unterstützung einer „Aktenkunde" speist sich aus zwei Quel¬
len. Zum einen aus der von der Quellenkunde herkommenden nunmehr häufig quantifizie¬
renden historischen Wissenschaft sowie von einer die Techniken der Inhaltsanalyse nutzen¬

den sozialwissenschaftlichen Forschung (vgl. hierzu u.a. Meisner 1952 (2); Brandt 1973 (7);
Dascher 1975; Best 1977; Hüttenberger 1979; Platt 1981, sowie andererseits Angell 1953;

Phillips 1970; Albrecht 1975; Lukas 1978; Müller S. 1980).
11. vgl. Ellwein 1969; Zoll 1974; Aich 1977.

12. vgl. hierzu Hellstern, Wollmann 1977; Derlien 1978; Mayntz 1980.
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- die verstärkte (legitimatorische) Forderung nach Berichterstattung und Rechen¬

schaftslegung durch Parlamente, Rat und Öffentlichkeit13.

Als fixierte Gedächtnisspeicher14 sind Akten gewissermaßen eine vielfältig nutzbare
bürokratische Handlungsressource, durch die gleichzeitig die Erfüllung sehr unter¬

schiedlicher Aufgaben wie Rechtsdokumentation, Verwaltungskoordination, Pla¬

nung und Analyse sowie Prüfung rechtlichen und wirtschaftlichen Handelns gebün¬
delt möglich wird. Erst die in der Akte fixierte Information erlaubt einer arbeitsteili¬

gen Verwaltung eine sinngerichtete Aufgabensteuerung. Die an die Aktenführung ge¬

bundene Kontroll- und Sanktionsmöglichkeit gegenüber dem Sachbearbeiter verbür¬

gen Rechtssicherheit und Legalität zielgerichteten Verwaltungshandelns, gewährlei¬
sten formalisierte Kommunikationsbeziehungen und sichern Einheitlichkeit und

Handlungsfähigkeit der Verwaltung.
Bereits traditionelle Schrifts- und Aktenverwaltung war — im Weberschen Sinne

- eine arbeits- und herrschaftstechnische Rationalisierung. Indem sie die amtliche

Aktenführung zum Garanten eines Verwaltungshandelns mit eigener Sprache und

Ritualen entwickelte, indem konkrete Fälle unter generalisierte abstrakte Regeln sub¬

sumiert wurden, half sie durch schriftliche Fixierung, dem Betroffenen, die Legalität
staatlichen Handelns zu sichern, der Verwaltung, diese auch wirksam durchzusetzen

und kontrollieren zu können. Mit dem Ausbau der Sozialverwaltung und dem Beginn
der Automatisierung gewinnt die Schrifttumsverwaltung eine neue Dimension. Die

klassische Akte wurde durch neue Speichermethoden ersetzt. Die traditionelle Form

der Subsumption des Falls unter juristische Regeln erfolgt nun als Falleinordnung
durch Datenerfassung und Datenklassifikation. Die Subsumption des Einzelfalls

wird in der EDV stärker standardisiert und eindeutiger definiert. Den hierdurch ent¬

stehenden Klassifikations- und Definitionsproblemen, auch dem durch die notwen¬

dige Standardisierung entstehenden Flexibilitätsverlust, stehen politische Steue¬

rungsvorteile gegenüber, ermöglichen die neuen Verfahren doch

- Datenverdichtung und -auswertung schneller durchzuführen;
- Datenübertragung und -ausgäbe arbeitsteilig zu gestalten;
- Datenbasen unterschiedlicher Herkunft zu verknüpfen und

- über ein flexibles Datenmanagement sozialwissenschaftliche Analysemethoden zur

Erstellung von Bedarfsprofilen, Überschlagsrechnungen und zur Kontrolle zu nut¬

zen.

Damit werden auch management-orientierte Berichts- und Kontrollsysteme mög¬
lich, die in der traditionellen Aktenverwaltung kaum bzw. nur sehr langwierig zu er-

13. Die Notwendigkeit zur stärkeren Nutzung von Akten für statistische Zwecke und als Instru¬

ment für eine verwaltungsinterne Steuerung wurde bereits recht früh erkannt. Wichtige
Schritte in diese Richtung unternahmen u. a. die amerikanischen Kommissionen für die Re¬

form der Statistik (US Commission 1937, 1971; US Office of Federal Stat. 1979; US GAO

1980, 1981); vgl. a. das umfangreiche Handbuch über die bereits automatisierten Verwal¬

tungsdaten innerhalb der US-Bundesbürokratie (Directory 1974). In Deutschland s. für eine

zusammenfassende Übersicht den Bericht der ADVKoop (Arbeitsgruppe Planungsinforma¬
tionssystem 1979 sowie Ostermann 1980). Zur analytischen Nutzung von Verwaltungsakten
für Planung, Aufsicht und Kontrolle s. u.a. Bisco 1970; Nasatir 1973; Goss 1976; Zimmer¬

mann 1979; sowie neuerdings u.a. Kling 1978; Bick, Müller 1979; Roos 1979; Cartwright et

al. 1980; Choldin 1980; Cochran 1980; Devlin 1980; Kleiner 1980; Latimore 1980.

14. Thieme 1963.
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stellen waren. Strategische Planungen und Entscheidungen müssen nicht mehr auf

die mühsame Aggregierung dezentral gelagerten Aktenwissens aufbauen.

Diesen neuen Funktionen von Aktenführungssystemen entsprechend, schlug daher

die amerikanische „Paperwork**-Kommission vor, zukünftig nicht mehr von Akten

und Aktenführung zu sprechen» sondern dafür den Begriff des Informationsressour¬
cenmanagement zu nutzen15. Obgleich diese Definition damit sehr viel weiter gefaßt
ist und sicherlich mehr umfaßt als die traditionelle Aktenführung, trifft dieser Begriff
jedoch sehr viel besser die zentralen Aspekte der Aktenführung der modernen Ver¬

waltung. Administrative Buchführung als Informationsressource für Programm-Ma¬
nagement und Verwaltung geht in Informations-Management über. Verwaltungsin¬
terne Aktenanalysen werden zur Grundlage für Programmonitorsysteme und zum

Aufbau von Informationssystemen genutzt. Mit der Weiterentwicklung der Textauto¬

mation wird sich möglicherweise die Trennungslinie zwischen Aktenbuchhaltung
und statistischem Informationssystem weiter aufheben, auch wenn eine Ablösung der

traditionellen Aktenverwaltung im Hinblick auf eine Informationsverarbeitung noch

nicht stattgefunden hat, und die Möglichkeiten der Textverarbeitung und -Verwal¬

tung bisher nur selten zur Aktenführung genutzt werden. Fortschritte in der Akten¬

verwaltung beschränkten sich bisher vor allem auf eine Standardisierung und Auto¬

matisierung im Bereich der Massenakten, auf der kommunalen Ebene insbesonders

auf die Bereiche Finanzwesen (Abgabenveranlagung, Kontenführung, Verbrauchsbe¬

rechnungen, Ordnungswidrigkeiten), auf das Personalwesen (Lohnbuchhaltung), auf

das Krankenwesen (Leistungsabrechnung), das Sozialwesen (BAFöG; Sozialhilfe;

Wohngeld) sowie vor allem auch auf das Einwohnermeldewesen (Lohnsteuerkarten;
Wählerverzeichnisse; Impflisten; Adressenprogramme; Meldewesen), meist ohne

analytische Elemente zu berücksichtigen, um künftig Akten als Instrumente der

Selbstbeobachtung für ein organisatorisches Lernen nutzbar zu machen.

//. Zur analytischen Nutzung der Aktenanalyse in Verwaltung und Forschung

Das Interesse an der Aktenforschung ist nicht zufällig. Während in der Vergangen¬
heit es noch durchaus möglich war, ohne das Studium von Akten sich mit Sachver¬

halten und Entscheidungsvorgängen vertraut zu machen, werden in einer Informa¬

tionsgesellschaft Akten immer stärker zum — durch berufliche Mobilität und Ar¬

beitsorganisation sowie koordinationsbedürftige Arbeitsabläufe — notwendigen Bin¬

dungsglied. Das Verständnis ihrer Struktur, ihrer Grenzen und ihrer Nutzung ist Vor¬

aussetzung für ein Verstehen des Programmverlaufs, ihre spezifische Nutzung im

Programm bestimmt das Programmergebnis, Maßnahmenänderungen im Programm
sehr viel stärker mit als in der Vergangenheit. Nutzung und Ergebnisse des Informa¬

tionssystems beeinflussen die durchzuführenden jährlichen Programmveränderun¬

gen.

Verwaltungsakten werden damit immer mehr zu einem kritischen Element für ver¬

waltungsinterne Lernprozesse.

15. House Report 1980.
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1. Die zukünftige Perspektive der Aktenanalyse in der Verwaltung
Auch wenn die Automatisierung von Informations- und Bearbeitungsprozessen sehr

viel zögernder als ursprünglich erwartet erfolgte, beginnen sich dennoch, gerade in

der Verwaltung und Organisation von Massenakten, Entwicklungen abzuzeichnen,
die die bisherige Form der Aktenverwaltung revolutionieren und durch die Entwick¬

lung von Teilinformationssystemen eine stärker analytische Nutzung und Verzah¬

nung unterschiedlicher Aktenbestände ermöglichen wird16.

Hierbei handelt es sich jedoch nicht um die ursprüngliche geplante integrierte Pla¬

nungs- und Informationssysteme, sondern um lose gekoppelte Teilsysteme, in deren

Mittelpunkt zum einen Managementaufgaben (Finanz-, Personalverwaltung), zum

anderen Planungsaufgaben (Einwohner- und Gebäudedateien) stehen. Bezeichnen¬

derweise ist es hierfür häufig notwendig, bestehende Kompetenzabgrenzungen zu

durchbrechen, neue Koordinationsformen und Dienstwege einzurichten. Der Aufbau

dieser Systeme ermöglicht nicht nur, interne Akten durch weitere Informationen zu

ergänzen und Aktenbestände zu koppeln, sondern auch detaillierte Einzelinformatio¬

nen für eine analytische Betrachtung zu aggregieren und aktuelle Daten durch lang¬

fristige Vergleiche, Trendanalysen und Prognosen als Führungsinformation zu nut¬

zen. Aus den Akten selbst können Informationen über

a) den Klientel (Zusammensetzung, Anzahl etc.)

b) die Organisation (Mittelabfluß, Verfahrensstand etc.)

c) erbrachte Leistung (Berichte über Ergebnis, Zielerreichung)
entnommen werden. Dies ermöglicht den Aufbau eines konstanten Informationsflus¬

ses (Monitorsysteme), um Kennziffern und Informationen für Planung und Kontrolle

bereitzustellen, über beispielsweise
1. grundlegende demographische Angaben
2. Kostenkontrolle

3. Planung
4. Bedarf

5. Produktivität oder

6. Effektivität

Auch wenn derzeit verwaltungsinterne Aktenauswertungen diese Aufgaben noch

selten erfüllen, so zeichnet sich doch bereits ab, daß über einer Rationalisierung der

Durchführungsebene z. B. durch Automatisiemng des Antragsverfahrens und durch

verbesserte Aktenführungssysteme zukünftig auch auf der Managementebene und

für die strategische Programmplanung verbesserte Informationsmöglichkeiten beste¬

hen. Allerdings von den drei Zielstufen in der Planung einer besseren Aktennutzung,
nämlich Einsatz des Aktenwissens für 1. eine strategische Programmplanung, 2. Ma¬

nagementzwecke und 3. Rationalisierung der Durchführung, befinden sich, wie Bei¬

spiele aus der Praxis zeigen, die derzeitigen Ansätze immer noch auf der operativen
Ebene, der Rationalisierung der Durchführung. Auch heute erweist es sich immer

noch als funktionaler, Verwaltungsakten eher ad-hoc, selektiv und nach Bedarf zu¬

sammenzustellen, als sich dem Aufwand und den hohen organisatorischen Kosten ei¬

nes Informationssystems zu unterziehen17.

16. vgl. Berg 1973; AG Planungsinformationssystem 1979; KGST 1979; Ostermann 1980.

17. vgl. hierzu näher Hellstern 1981.
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Abbildung 1: Stufen der Aktennutzung für ein lernendes Informationssystem

Ebene Objektbereich Zielsetzung Beispiele

Finanzen Stadtplanung

operative Büroroutinen Programmierte Rechnungsbe¬ Bautagebücher
Ebene Geschäftsvor¬ Datenerfassung lege (Baugenehmi¬

fälle d. Anträge; d.

Geschäftsvor¬

gänge

gungen etc.)

Management¬ Berichts- u. Rechnungswe¬ Haushaltspla¬ Bebauungspla¬
ebene Kontrollsy¬

steme

sen, Geschäfts¬

statistik

nung nung

Strategische Analytische Analyse d. Ent¬ Finanzplanung Flächennut¬

Ebene Modelle; Infor-

mationsverar-

beitungsmo-
delle

scheidungsfin¬
dung; Wir¬

kungsmodelle

zungsplanung

2. Zur Nutzung der Aktenanalysen für die Forschung
Neben der verwaltungsinternen Aktenanalyse kommt auch innerhalb der Implemen¬
tations- und Wirkungsforschung der Analyse und Nutzung von Aktenaufzeichnun¬

gen eine wichtige Funktion zu. Zum einen geben sie Aufschluß über Handlungswei¬
sen, Strategien und Maßnahmen der Verwaltung und ihre Ergebnisse, zum anderen

ermöglichen sie, Aufschluß über die in die Verwaltungsentscheidungen eingelagerten
Selektivitätskriterien und Sinnkonstituierungsprozesse zu erbringen. Die Analyse der

Verwaltungsakten entwickelte sich hierbei in der Implementationsforschung aus dem

praktischen Bedürfnis, die Grenzen, die der Umfrageforschung und qualitativen Ex¬

pertengesprächen, Handlungsverläufe und Durchführungsschwierigkeiten aufzuzei¬

gen, gesteckt sind, zu überwinden. Über das Aktenstudium sollten verläßliche, chro¬

nologisch geordnete Ereignisse und Verlaufsdaten gewonnen werden, sowie präzise
und quantifizierende Hinweise auf Umfang und Ausdehnung, z. B. finanzieller Lei¬

stungen und Maßnahmen erhoben werden. Sehr schnell zeigte sich, daß Aktenanaly¬
sen über eine chronologische Ereignisdokumentation und die Erfassung der Leistungs¬

geschichte einer Verwaltung hinaus, wichtige Informationen über Art und Weise des

Vollzugs, Interaktionsmuster und Handlungsnetzwerke der Verwaltung ermöglichen.
Sie erleichtem über die Kommunikationsvorgänge nicht nur das interne Handlungs¬
netzwerk besser zu beschreiben, sondern ermöglichen, in aller Unvoilständigkeit,
auch Hinweise zu finden über Zusammenhänge zwischen Leistungserbringung und

Klientelstruktur, Vollzugserfolg und Durchführungshindernissen. Durch systemati¬
schen Aktenvergleich ist es möglich, eine Verlaufsfolie für die Durchführung von Im¬

plementations- und Wirkungsanalysen zu erarbeiten, um auf diesen Verlaufsrekon¬

struktionen, den in Akten dokumentierter Programmerfahrungen, Vollzugsdefiziten
und Fallbeispielen, gezielte Interviews und teilnehmende Beobachtungen durchzu¬

führen. Der Umweg über die Akte erlaubt im frühen Analysestadium nicht nur be¬

reits sorgfältige Hypothesenprüfungen, sondern auch mögliche Meßfehler und Stö¬

rungen im Forschungsfeld zu vermeiden.
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Sehr schnell zeigte sich, daß die Definition dessen, was Bestandteil einer Akte ist,
sich in der Praxis sehr viel schwieriger gestaltet als es die scheinbar eindeutigen Defi¬

nitionen z. B. nach § 5,1 a der Registraturanweisung GGO, dem Aktenplan der KGSt

oder den kommunalen Aktenvorschriften, die in der Regel nach A-Akten von grund¬
sätzlicher Bedeutung und B-Akten (allgemeines Schriftgut sowie Nebenakten) unter¬

scheiden, erkennen lassen. Zwar ist vor allem im Rahmen der Förderverwaltung
durch die Standardisierung der Antragsvorlagen eine weitgehende Einheitlichkeit er¬

reicht, für komplexere Vorgänge wie Bebauungsplanungen oder Sanierungsmaßnah¬
men gibt es jedoch kaum vergleichbare Maßstäbe.

Aktenanlagen erweisen sich als ein je nach Bedarf, Organisation, Sachbearbeiter

natürlich gewachsenes Ordnungssystem, das flexibel je nach Bedarf verändert wurde.

Während einige Gemeinden sorgfältig ausgearbeitete Aktenpläne besitzen, verzich¬

ten andere weitgehend auf derartige Vorschriften, überlassen Aktenanlage und Ak¬

tenführung im Umfang und Inhalt weitgehend dem Sachbearbeiter. Zwar bewirken

rechtliche Notwendigkeiten — vor allem im Bereich der Massenakten — eine ein¬

heitliche Aktenführung, dennoch gilt auch für diese, daß Aktenführungssystem, Or¬

ganisationssystem und Verfahren sich auch hier unterscheiden. So folgen einige Ge¬

meinden einem Nummemsystem, andere einem alphabetischen Verfahren, die einen

führen zusätzliche Eingangsbücher, schreiben einen Aktenspiegel vor, andere erlau¬

ben eine großzügige Nutzung dezentraler Aktenführung und die umfangreiche Ein¬

führung von Handakten18. Die Forschung steht daher vor der Aufgabe, Verfahrens¬

strategien für ein sehr heterogenes Material, das in sehr unterschiedlichen Kontexten

entstanden ist, zu entwickeln. Dabei gilt, daß Akten aus Routineentscheidungen sehr

viel einfacher zu quantifizieren sind als die häufig sehr komplexen und im Umfang
und Inhalt sehr unterschiedlich geführten Akten aus Planungsmaßnahmen. For¬

schungsstrategisch bedeutsam ist daher, aufgmnd dieser unterschiedlichen Aktenzu¬

sammensetzung zwischen Routine-(Serienakten) und komplexen Aktenanlagen (im
Sinne von Aktendossiers) zu unterscheiden.

Abbildung 2: Akteninhalte in der Routine- und der Aktionsverwaltung

Serie Dossier

A-Akten einheitlich geregelte Sachver- vielfältige unterschiedliche

halte Sachverhalte

B-Akten aus Routineentscheidungen Aktionsverwaltung, finalisierte

Entscheidungen
Nebenakten geringe Anzahl umfangreich

18. vgl. zu den Systematisierungsversuchen u.a. KGST 1974; Krebs 1979; Büttner 1981. Die Ak¬

tenordnung der Stadt Stuttgart unterscheidet beispielsweise
1. Hauptakten
2. Nebenakten

3. Sonderakten

4. Archivakten

5. Weglegesachen (§ 2 AktO, Stadt Stuttgart v. 1. 10. 1969).
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Unterschiedlich sind auch die Analysestrategien und Zwecksetzungen in der Ak¬

tenanalyse. Während in der Routineverwaltung Interaktionsmuster und Verfahrens¬

abläufe weit weniger Interesse beanspruchen, sind es in der Aktionsverwaltung ge¬

rade diese Aspekte» denen besondere Aufmerksamkeit zukommt (vgl. Abb. 3).

Abbildung 3: Analyseschwerpunkte von Aktenanalysen im Stadtforschungspro¬
gramm

Beispiel Förderakten Beispiel B-Planakten

1. Klientelstruktur 1. Ablauf und Verfahren (Planungs-
2. Räumliche und soziale Verteilungs- brüche, zentrale Ereignisse)

muster 2. Akteure und Beteiligte
3. Treffsicherheit (welche Ziele mit wel- 3. Interaktionsmuster

chem Umfang) 4. Inhaltliche Ergebnisse
4. (m. E. Verfahren)
5. Finanzierung/Belastung (Ressour¬

cenhandlungsbündel)

77/. Erfahrungen aus Aktenanalysen im Stadtforschungsprogramm

Im Rahmen des Stadtforschungsprogramms der Robert-Bosch-Stiftung erfolgten Ak¬

tenanalysen bisher u. a. von

- Baugenehmigungsakten,
- Bauakten,
- Bebauungsplanungsakten,
- Brandversicherungsakten,
- Grundbuchakten,
- Grundstücksverkehrsakten,
- Förderakten (Modernisierung, Lärmschutz, Wohnungsbauförderung),
- Wohngeldakten,
- Sanierungsakten.
Akten sollten dabei als Informationsquelle genutzt werden, um innerhalb eines

multimethodalen Untersuchungsdesigns eine Folie für eine eingehende Analyse von

Implementations- und Verwaltungsvollzugsprozessen zu gewinnen; gleichzeitig sollte

die Eignung dieser Bestände für ein Verwaltungsmonitoring geprüft werden.

Einen ungefähren Überblick über den Umfang des Aktenführungsaufwandes er¬

möglicht eine Auswertung der Geschäftsstatistik der Stadt Stuttgart. In der Breite

und Vielfalt der anfallenden Akten spiegeln sich deutlich Aufgabenwachstum und

Schwerpunkte in der Verwaltung — wenn auch verzerrt — wieder. In den für den

Wohnungsbereich wichtigen Abteilungen (Amt für Bodenordnung» Liegenschafts¬
amt, Baurechtsamt, Stadtplanungsamt, Amt für Wohnungswesen) fielen im Jahre

1978 u.a.:
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A. Aktionsverwaltung (Dossiers)
Bebauungsplanung
(umfangreiche Akten mit Antwor¬

ten auf ca. 646 Einwendungen
und Anregungen)
Sanierungsakten
(umfangreiche Aktenanlagen für

352 Grundeigentümer, 1442 Ein¬

wohner, 387 Betriebe und 1179

WE)
Wettbewerbe und Gutachten

(Geschäftsberichte Stadt Stuttgart
1978)

Fall¬ Fall¬

zahlen zahlen

B. Routineverwaltung (Serienakten)
Bauanträge (nur Bau) 4666

(nur Werbeanl. etc.) 878

Grundstücksschätzungen 1384

26 Kaufverträge
Gebäudeversicherungsakten

6050

(Schadenschätzungen) 3743

(ohne Schadenschätzung) 1366

Gebäudeverwaltung 10290

9 Erschließungsbeitragsakten 2013

4 Wohnungsbauförderungsakten
Modernisierungsförderungsan-

300

träge 510

Kommunale WBau/ModFörde-

runganträge 89

Wohnberechtigungsscheine 5495

Wohngeldanträge 22898

Zweckentfremdungen 180

Mietprüfungen 94

Notfallkartei (Neuaufnahmen) 1190

Verandemngen in Belegwohnun-

1978)

gen 1614

Trotz des beträchtlichen Volumens an Akten ist das Interesse an einer Rationalisie¬

rung der Aktenführung in den meisten Abteilungen nicht sehr ausgeprägt:
- nur wenige Aktenpläne werden umfassend und vollständig ausgeführt;
- es fehlt vor allem im Bereich nichtstandardisierter Akten an Prüfungen und Kon¬

trollen der Vollständigkeit und Korrektheit;
- die analytische Nutzung der Akten als Informationsquelle wird meist nicht beach¬

tet.

So kommt es, daß Akten nicht nur fehlen, sondern auch falsch abgelegt werden,

Doppelbearbeitungen und Fehler entstehen, die nicht nur die Analyse, sondern auch

die Verständigung zwischen den Sachbearbeitern erschwert.

Da bereits ca. 80% der Arbeitszeit eines Sachbearbeiters auf Fühmng und Anlage
von Akten entfällt — amerikanische Kostenschätzungen der „Paperwork**-Kommis-
sion sprechen von einem Betrag von 43 Mrd. Dollar, der für die Aktenführung aufge¬
wandt wird (vgl. a. P L 2 - 96 - 511, Paperwork Reduction Act 1980, Dee. 11, 1980)
—, erwarten Sachbearbeiter von einer weiteren Systematisierung eher eine weitere

Arbeitsvermehmng. Dem steht gegenüber, daß immer komplexere Programme und

eine reagiblere Umwelt eine sorgfältige Aktenführung als Planungs-, aber auch Koor¬

dinationsgrundlage für den verwaltungsintemen Informationsfluß innerhalb der Ver¬

waltung notwendig machen, Aktenanalysen gerade auch in ihrer Vielfalt und Frag¬
mentierung eine reichhaltige Informationsquelle nicht nur über, sondern auch für

Verwaltungshandeln darstellen.
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1. Beispiele der Aktennutzung für Quer- und Längsschnittanalysen
Die Erfassung von Akteuren und ihre Gewichtung im Entscheidungsprozeß — Ursa¬

chen heftiger Kontroversen in Community Power Analysen — wird durch die Ver¬

wendung von Aktenanalysen wesentlich erleichtert. Zwar erlauben Umfragen und

Interviews auch informelle Kanäle, Absprachen, mitzuerfassen, jedoch zeigte sich,
daß ohne sorgfältige Aktenanalyse, in denen die formale Interaktionsstmktur und

die wichtigsten Aktionspartner erfaßt werden, Verlaufsanalysen meist sehr fragmen¬
tarisch bleiben. Die Aktenanalysen ermöglichen gewissermaßen die Gmndlagenfolie
der Beteiligungsmuster zu erarbeiten, um sie im weiteren Forschungsprozeß weiter zu

überprüfen. Zwei Fragen sind es vor allem, für die aus Aktenanalysen Hinweise ge¬

wonnen werden können:

a) Wer war wie intensiv beteiligt? (Handlungsstmktur und -netzwerk)
b) Wer war zu welchem Zeitpunkt beteiligt? (Verlaufsstmktur)

1.1 Aktenanalysen zur Erfassung von Interaktionsstrukturen und -netzen

Die folgende Abbildung spiegelt am Beispiel der Errichtung einer neuen Stadtmitte

in einer Mittelstadt Kommunikationsmuster und -Intensität wieder, wie sie sich aus ei-

Abbildung 4: Handlungsnetzwerk in einem Planungsprozeß (Intensität der Kommu¬

nikationsvorgänge nach Akteneintragung)

Planungs¬
ausschuß

Architekten

Planer

Bauträger

4,2%

Gemeinderat 8,4%

16,8%

20%

30,5%

Träger
öffentlicher

Belange

9,5%

Grundbesitzer

Angrenzer
Betroffene

10,5%

Bauwillige

Regierungs¬

präsidium

Anm.: Um Verzerrungen zu vermeiden, wurden Kommunikationsvorgänge, die eine Gruppe ge¬

schlossen ansprechen, als ein Vorgang gezählt (z. B. Träger öffentlicher Belange)
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ner Analyse des Aktenmaterials ergaben. Analysen von Aktenmaterialien aus ande¬

ren Gemeinden zeigen, daß unterschiedliche Handlungs- und Kommunikationsnetze

bestehen. Aus dem Vergleich unterschiedlicher Netzstrukturen lassen sich bereits er¬

ste Hypothesen über Entscheidungsverläufe gewinnen (beispielsweise demonstriert

die Abbildung die Bedeutung inner- und interorganisatorischer Koordinationsan¬

strengungen). Wie sich bei näherer Analyse zeigte, kann gerade auch die Analyse der

Interaktionsnetze wichtige Hinweise auf Auseinandersetzungen und Schwerpunkte
sowie die Nichtberücksichtigung von Interessen im Entscheidungsgang liefern. Dar¬

über hinaus weisen unterschiedliche Kommunikations- und Interaktionsnetze auch

auf unterschiedliche Leistungsstmkturen hin, sind doch Handlungsnetze auch wich¬

tige Indikatoren für die Fähigkeit einer Verwaltung, Handlungsressourcen und

-Spielräume zu mobilisieren.

1.2 Aktenanalysen als Grundlage zur Analyse von Verlaufsstrukturen in Prozeß- und

Implementationsstudien
Werden zeitliche Dimensionen mitberücksichtigt, so ist es möglich, bereits erste Hy¬
pothesen über Verlaufsstrukturen zu bilden. Dabei ist in diesem Fall die späte Ein¬

schaltung der Eigentümer, Angrenzer, Betroffener in den formalen Entscheidungs-
gang auch tatsächlich Gegenstand heftiger — in den vorhergehenden Interviews

Abbildung 5: Planungsteilhabe im Phasenverlauf

1969 1970 1971 1972

Planungsausschuß

L

/\ /

:\

\
/ Gemeinderat Gemeinderat

/ /

¦

i
Eigentümer
Angrenzer
Betroffene

/

Architekten Planer Bauträger
1 \ /\\

Bauwillige

\
V

Träger öffentlicher Belange

Regiemngspräsidium
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nicht aufgedeckter — Kontroversen gewesen. Die detaillierte Rekonstruktion von

Verlaufsprozessen erlaubt auch nichtdokumentierte Ereignisse, Ereignislücken, auf¬

zuspüren und zu hinterfragen.
Vor allem für längere Zeiträume gestatten meist nur Aktenanalysen präzise und rela¬

tiv zuverlässig Verlaufsprozesse nachzuzeichnen. Der folgende Ausschnitt aus einer

Analyse von Grundbuchakten» zeigt deutlich den Niedergang eines innerstädtischen

Saniemngsgebietes. Bereits zu Beginn der 60er Jahre erfolgen keine Käufe/Verkäufe

mehr. Zögernde Belebungsversuche der Stadt (1965-1970) waren zwar von anfängli¬
chem Erfolg begleitet, sind jedoch sehr schnell versandet (1970-1975) und um

schließlich in einem systematischen Aufkauf eines Trägers zu enden. Mit der Akten¬

analyse lassen sich so sehr genau nicht nur Strategieverhalten, sondern auch Entwick¬

lungsdynamiken im Zeitablauf rekonstmieren.

Für Implementationsanalysen ermöglichen Akten vor allem die kritischen Ereig¬
nisse aus dem Verlaufsprozeß herauszufiltem. So wurden beispielsweise Analysen
von Bebauungsplanprozessen durchgeführt, um Anlässe, Dauer, Verfahrenshinder-

Abbildung 6: Anzahl der Käufe in einem Saniemngsgebiet

T3

a

I

*) Stadt Ditzingen

**) Landsiedlung Württemberg

Käufer waren privat Stadt*) Träger**)
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Abbildung 8: Verlaufsstmktur in einem B-Planprozeß (Gmndlage für vergleichende
Analysen)
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Ablehnung
r y D Anregung/Vorschlag ¦ Einspruch/Bedenken
e m A Antrag A Beschluß

i b O Auftrag • Kritik

g o

n 1

i i

s k

Oktober 1973 D Gemeindeentwicklungsplanung

j 9 Dez. 1974 \
\

Vorstellung und Erläuterung des Bebauungsvorschlages „Bannholz"
in der GR-Sitzung durch das Ingenieurbüro M»

3 März 1975

1

Erneute Diskussion des Baugebietes im GR. Entscheidung einer

Präferenz als Baugebiet zugunsten von „Bannholz" und gegen

„Kreisle"

25 Aug 1975 A Aufstellungsbeschluß im GR.

9 Juni 1975 Beteihgung der Trager öffentlicher Belange gemäß § 2 (5) BBauG

13 Juni 1975 ¦ Anmeldung erheblicher Bedenken des Straßenbauamtes Besigheim
aus Gründen der Verkehrssicherheit gegen den Bebauplan

7 Mai 1976 + Besprechung der Gemeindeverwaltung mit Vertretern des Regional-
verbandes Mittlerer Neckar keine Einwendungen des RMN gegen

die bestehende Bebauungsplanung -jedoch keine weitere Inangriff¬
nahme von Baugebieten in den nächsten 5 bis 7 Jahren.

1 14 Okt 1976

1
G

1
Eigentümerversammlung in Sachen Baulandumlegung im Gebiet

Bannholz

21 Okt 1976 V j) 55 Anlieger und Grundbesitzer melden in emem Bnef an Gemeinde

rat und Verwaltung Bedenken hinsichtlich der verkehrsmaßigen
Erschließung des Baugebietes an

23 Okt 1976 ¦ Zwei weitere Burger machen Bedenken gleicher Art geltend

5 Nov 1976

/
/

1 Besprechung im LRA Böblingen zwischen Vertretern der Gemeinde

Verwaltung und des LRA Kreisplanungsamt verweigert zuerst

Zustimmung zum B-Plan wegen Überschreitung der Richtwerte,
stimmt unter der Bedingung zu, daß die Gemeinde auf die rasche

Genehmigung des F-Plans hinwirkt |
5 Nov 1976 D- Treffen von Burgermeister Lucas im RP mit Vertretern der

Genehmigungsbehorde im Beisein von je einem Vertreter des

Ingenieurbüros, des Landwirtschaftsamtes und der Bezirksstelle für

Naturschutz und laßt sich vom RP versichern, daß gegen die

Genehmigung des B-Plans keinerlei Bedenken vorlagen

6 Dez. 1976 + Genehmigung des F-PIans durch RP

5 Juni 1978 A- Auslegungsbeschluß im GR.

19 Juni 1978 Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gemäß § 2 a (6) BBauG

13 Feb 1978 A Feststellung des Entwurfs des B-Plans |
22 Feb 1978 d" Öffentliche Bekanntmachung über die Auslegung

5 März 1978 a Anhörung der Träger öffentlicher Belange gemäß § 2 a (6) BBauG

5 Juni 1978 ^A' Erneute Feststellung des Entwurfs aufgrund Einarbeitung verschie¬

dener Anregungen und Bedenken im GR

7 Juni 1978 a Erneute öffentliche Bekanntmachung der Auslegung des Entwurfs

31 Juli 1978 ^A Beschluß über die Behandlung der Anregungen und Bedenken 1

A Satzungsbeschluß |
9 Okt 1978 - + Genehmigung durch das LRA.

zusammengestellt nach Planunterlagen, B-Plan Akten, Interviews, Analyse von Gemeinderatsprotokollen |
*) Eigennamen anonymisiert
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nisse und Ergebnisse zu evaluieren. Unterschiedliche Dauer (s. Abb. 7) ließen sich so

aus historischen Faktoren, unterschiedlichen Bearbeitungsstrukturen und Ausgangs¬
situationen erklären. Insbesondere die Verbindung von quantitativen und qualitati¬
ven Aktenanalysen ermöglichte, administrative Prozeßstrukturen zu erfassen, und er¬

ste Hypothesen über Entscheidungskriterien zu formulieren, kritische Ereignisse her¬

auszufiltem und Selektionswirkungen im Verwaltungsgang herauszuarbeiten (s. Abb.

8).

2. Mikroanalysen von Verlaufsprozessen: Bargaining- und

Argumentationsstrukturen
Aktenanalysen bilden auch die Gmndlagen nicht nur für Interaktions- und Verlaufs¬

strukturen, sondern ermöglichen auch detaillierte Feinstudien über Handlungsmuster
und Argumentationsfiguren im Verwaltungshandeln herauszuarbeiten. Dabei erschie¬

nen bisher die stattfindenden — häufig eher in der Grauzone von Verwaltungshan¬
deln angesiedelten — Bargaining- und Tauschprozesse einer Analyse — zumal einer

empirisch-formalisierten Aktenanalyse — kaum zugänglich zu sein. Die folgenden
Beispiele sind dem Versuch entnommen, Verhandlungsstrategien, Bargainingsstrate-
gien und taktisch-argumentatives Verhalten in der Vorzone rechtlicher Auseinander¬

setzungen, wie sie sich empirisch vor allem in komplexen Handlungssituationen fin¬

den, zu formulieren und systematisch zu vergleichen. Derartige Tauschsituationen

wurden bisher allenfalls spieltheoretisch, häufig unter der unrealistischen Annahme

von Nullsummenspielsituationen, oder formal mathematisch behandelt, empirisches
Material diente eher als illustratives Fall- und Demonstrationsbeispiel. Dagegen ging
es in den folgenden aus Akten herausgearbeiteten Beispielen um die systematische

Sammlung vergleichbarer Episoden und Handlungen, der Analyse ihrer Entste¬

hungs- und Verlaufsbedingungen, nicht zuletzt um die Handlungsspielräume weicher

Instmmente aufzuzeigen.

2.1 Zur Analyse von Bargaining- und Tauschprozessen
Mit der empirischen Rekonstmktion von Bargaining-, Tauschsituationen und Argu¬
mentationstaktiken wurde versucht, festzustellen, welche Handlungsmöglichkeiten
eine Verwaltung in schwierigen Problemsituationen besitzt, ohne rechtliche Instru¬

mente zu benutzen sind. Dabei sollte über die Beschreibung, Formaiisierung und

letztlich Quantifizierung von Episoden versucht werden, generalisierbare Aussagen
über unterschiedliche Handlungssituationen zu gewinnen sowie den möglichen Ein¬

fluß variabler und struktureller Bedingungen, um Anleitungen zu erhalten.

- wie Konfliktsituationen gelöst werden können;
- wie Auseinandersetzungen gelenkt werden können;
- und welche Kosten- und Lastenverteilung hierdurch entsteht.

Die folgende Abbildung eines Verhandlungsprozesses zwischen Eigentümern, Ge¬

meindeverwaltung, Bauinteressenten und weiteren Organisationen (Banken, Finanz¬

verwaltung) ist einer Bebauungsplanung entnommen, deren plötzliche Gefährdung
in der abschließenden Planrealisierungsphase trotz einer flexiblen Verhandlungsbe¬
reitschaft der Gemeinde, zusätzliche Such- und Verhandlungsleistung der Gemeinde¬

verwaltung mit anderen Verwaltungen erforderte (s. Abb. 9). Erst in der Formaiisie¬

rung aufgmnd einer systematischen Aktenanalyse gelang es das eher heuristische
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Abbildung 9: Verhandlungsprozesse und strategisches Verhalten

Adresse Eigentumer Gemeinde Bauträger Sonstige Akteure

Grundstucksflache an

der Gewerbsheimer

Straße (80,31 ar)

Ausgangssituation
M-Bau

kauft parzellenweise
Bauland auf

M stellt Antrag auf

BBau-Plan-Änderung,
da ein Wandel der

Kaufennteressen ein¬

getreten ist

M betrachtet nun

Lage der Grund¬

stucke ungunstig für

wieder veränderte

Bebauungsabsichten

Verkaufsangebot für

160 DM/qm

Ausgangssituation

Rechtskraftiger
BBauPlan für das

Gebiet Obere Wiesen/

Osterwiesen lag vor

Antrag auf BBau-

Plan-Anderung wurde

stattgegeben

Notwendigkeit der

rechtlichen Sicherung
des Geländes für

Gemeinde

Anfrage bei beteiligten

Bauträgern, ob Bauland

nachfrage besteht

BWG lehnt ab erst

wenn Baubeginn fest¬

steht

Bek-Bau lehnt ab

erst wenn Baubeginn
feststeht

Wustenrot lehnt ab

erst wenn Baubeginn
feststeht

M-Bau lehnt ab

Verkaufsangebot für

150 DM/qm

Bedingung ohne

nachträgliche Zahlung
der Grunderwerbs¬

steuer

M-Bau lehnt ab

Kaufangebot für

140 DM/qm mit Zahlung
der Grunderwerbssteuer

Verwaltung verhandelt

über eventuelle Grund

erwerbsbefreiung mit

Finanzverwaltung

Finanzverwaltung
findet keinen Weg zur

Grunderwerbssteuer

befreiung

Letztes Verkaufsange¬
bot für 160 DM/qm

Bedingung keine

nachtragliche Zahlung
der Grunderwerbs¬

steuer

Kaufangebot für

160 DM/qm m Zahlung
d Grunderwerbssteuer

Gemeinderat

beauftragt Verwaltung

Anfrage bei Bauland¬

interessenten

Verwaltung verhandelt

über die Große des

Geländes und die Be¬

dingungen der M-Bau

II B-Baugesellschaft

Interessiert an Bau

land unter Verzicht

auf Geltendmachung
von Planungsschaden

(weiter auf Seite 278)
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(Fortsetzung Abbildung 9)

Adresse Eigentumer Gemeinde Bauträger Sonstige Akteure

Grundstucksflache an

der Gewerbsheimer

Straße (80,31-ar)

M-Bau willigt ein

Kaufangebot für

160 DM/qm über eme

Flache von 36,61 ar zu

den Bedingungen der

M-Bau Übernahme
der Grunderwerbs¬

steuer

Kaufangebot für

160 DM/qm über eine

Flache von 43,7 ar

Der Ersterwerb der

M-Bau ist nach

steuerrechtlichen

Gesichtspunkten als

Durchgangserwerb zu

betrachten, so daß für

die Firma B keine

Nachzahlung anfallt

R-Bank gibt Kredit zu

5 % VerzinsungVerhandlung
über

Kreditaufnahme Kreissparkasse B

gibt Kredit zu 5%

Verzinsung

Ergebnissituation

Verkauf der erworbenen

Grundstucke zwischen

170-175 DM/qm an

Pnvate

Berücksichtigung der
Firma B bei weiterem

Baulandverkauf

¦) Bauwillige

Such- und Bargainingverhandeln zwischen Gemeinde, Bauträger und möglichen
Dritten abzubilden, die Formaiisierung ermöglichte es auch Lücken, nichtdokumen-

tiertes Verhandeln aufzuspüren und gezielt zu hinterfragen, um Motive und Beweg¬
gründe der beteiligten Akteure zu erfassen.

In der Abbildung 10 sind zwei für eine städtische aktive Planungspolitik durchaus

gängige Tauschprozesse dargestellt. Sie illustrieren gleichzeitig, wie eine aktive Ver¬

waltung, ohne finanziellen Einsatz, Planziele realisieren kann, indem sie nicht auf

rechtlich mögliche, meist langwierige Sanktionen und Auflagen hinzielt, sondern in¬

dem sie versucht, flexibel Ausgleichsprozesse und Tauschsituationen zu fördern.

Diese Tauschsituationen sind dabei weit typischer für Verwaltungshandeln zumin¬

dest im wohnungspolitischen Bereich als die Anwendung und Nutzung rechtlicher

Instmmente.

2.2 Argumentationsfiguren und -taktiken

Aktenanalysen erweisen sich jedoch nicht nur als sehr fmchtbar, um Handlungspro¬
zesse zu formalisieren und systematisch dem Vergleich zugänglich zu machen, son¬

dern auch als ertragreich, um Argumentationsfiguren und -Strategien der Verwaltung
herauszuarbeiten. Dabei ist der hier gewählte Fall, einer sich über ein Jahrzehnt hin¬

ziehende Hinhaltetaktik gegenüber einem außerhalb der bebauten Ortslage liegenden
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Abbildung 10:

Adresse Tauschpartner

Tauschprozesse

GR-Verwaltung Tauschpartner Sonst Akteure

Flurstuck-Nr 1

5104/1 (12 ar)

BWG Baugeseüschaft
Genossenschaften

Situtatton Bauträger ist

im Besitz nichtverkauf-

licher Grundstucke, die

an die Firma R&W

angrenzen (abgestuftes

Gewerbegebiet)

Verkaufsangebot an die

Gemeinde unter der

Bedingung, gleich große
Grundstucke aus der

Gemeindeflache zu

erhalten

Die BWG stimmt dem

Tausch zu und nimmt

das Verkaufsangebot an

Situation GR hat den B-Plan

„Schertlenswald IV" als

Satzung beschlossen und dem

LRA zur Genehmigung vor¬

gelegt, um auf dieses Gebiet

die Firma R&Wzu verlagern

Verwaltung stimmt zu und ver¬

handelt mit der Firma R&W

darüber, der Betnebsumlegung
vor Genehmigung des B Plans

durch das LRA zuzustimmen,

damit die Gemeinde das

Bauland schnell wieder weiter-

veraußem kann

ehemalige
Grundstücks flache

der BWG

Verkaufsangebot einer gleich

großen Grundstucksflache aus

dem Gemeindeanteil

Die Firma R&W

stimmt der Ver¬

lagerung erst nach

Genehmigung des B-

Plans zu, um keine

Nachteile in Kauf

nehmen zu müssen

Verwaltung stellt fest, daß Seh

sofort kaufen wurde und

erinnert daran, daß die Firma

SWB-B, die für das Restgelande
der M Bau eine Optionszeit
von 3 Monaten beantragt hat,
den Vorrang hat, weil sie der

Gemeinde damals den größten
Teil der M-Bau-Flache abge¬
nommen hatte

Verkaufsangebot über die

ehemalige Grundstucksflache

d BWG und Teile des von der

Gemeinde aufgekauften
Betnebsgrundstucks

Kaufangebot der Firma Seh

über das Restgelande der

M-Bau-Flache

Firma Seh nimmt

abwartende Haltung ein

Baugesuch durchaus nicht untypisch. Verwaltung und Gegenspieler nutzen in dem

Fall das gesamte Repertoire technischer, rechtlicher, politischer, kompetenzrechtli¬
cher Begründungen, um zum Ziel zu gelangen (s. Abb. 11).

Die hier gewählte mikrostrukturelle Analyse argumentativer Ketten verzichtet auf

inhaltsanalytisch vorgeprägte Pre-kategorisiemngen und achtet vor allem auf latente

Argumentationsstrukturen, bezieht Einzelargumente mit in die Analyse ein und fragt,
weshalb Argumente nicht verwandt wurden. Sie fragt vor allem, wie Verwaltung und

Betroffener ihre Geltungsansprüche argumentativ durchzusetzen versuchen ohne zu

direkten, autorativen Instrumenten zu greifen oder auf finanzielle Anreize und Ent¬

schädigungen zum Ausgleich zu setzen. Ihr liegt vor allem daran zu prüfen, inwieweit

Verwaltung auf Einwände und Begründungen eingeht und welche Chancen für eine

konsensuelle Verständigungschance ohne Rückgriff auf Normen bestehen. Insofern

ist auch das hier gewählte Beispiel ein Extremfall.
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Abbildung 11: Argumentationsfiguren und -taktiken in einem Antragsverfahren

Zeitablauf Antragsteller

/Ge-\
uneinde^
\rat/ Verwaltung

8.3.62

13.3.62

7.6.62

14.6.62

29.6.64

15.6.64

11.7.64

13.7.64

27.7.64

11. 8.64

9.9.64

14. 9. 64

1.10.64

20.4. 68

22.4.68

-äußert Wunsch -

ver-
^_

verlangt

tagt / Stellungnahme ~T

/stellt
x

vzurück/* Stellungnahme

Bau¬

ingenieur

ZT

stellt Antrag •

Bau¬

lausschuß/"

f ver- >

weist

van /

¦ Tagesordnung-

—- holt Stellungnahme -

LRA

-Stellungnahme negativ«-
¦ Benachrichtigung von der Stellungnahme -

neuer Antrag

Schaugerüst ¦

ver¬

tagt

'nimmt>

Van/

-Tagesordnung ¦

Anregung Öffentliche

Auslegung Bedenken

/Satzungs\
vBeschluß/

fragt nach

RP LRA
-legt B-Plan vor -

macht Auflagen

fordert Querprofile
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(Fortsetzung Abbildung 11)

Zeitablauf Antragsteller Verwaltung

24.4. 68

7. 5. 68

25. 6. 68

26. 6. 68

1. 8. 68

14. 8. 68

23.10.68

26.11.68

9.12.68

17.12.68

13. 1. 69

16. 1.69
27. 4. 70
18. 8. 70

5.5.71

10.5.71

12.7.71

22. 7. 71

Rechtsanwälte — verlangen Befassung im GR -

fordert Querprofile —

reichen Querprofile ein -

RP
-*| —| Begutachtung

LRA
Bedenken

-*¦ Begutachtung

lehnt strikt ab

Rechtsanwälte drohen Untätigkeitsklage an -

Tagesordnung

— rät ab

Rechtsanwälte Tzweifeln Rechtmäßigkeit an

- Beschlußmitteilung -

stellt Antrag

weist Vorwurf zurück -

Tagesordnung -

-Benachrichtigung—

3. Zur Instrumentalisierung der Aktenanalyse durch die Verwaltung
Das letzte Beispiel verweist auf die Nutzung von Aktenanalysen für verwaltungsin¬
terne Monitoringzwecke. Konnte Verwaltung lange Zeit davon ausgehen, daß — so¬

lange sie Richtlinien und Vorschriften folgte — ihre Ziele quasi-gesetzmäßig erreicht

werden, gilt dies für zahlreiche neuere Programme, die auf Mitwirkung Dritter ver¬

weisen, nicht mehr. Um dennoch ihre Mittel ressourcenbewußt und mit hohem
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Abbildung 13: Fördemngsschwerpunkte. Modemisiemngsfördemng (bewilligte) in

Ditzingen

[""] = 1 Antrag

Uli = 2 Anträge

¦ = 3 Anträge

1 1 = Modemisiemngsschwerpunkt Eltingen
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Abbildung 14: Fördemngs¬

schwerpunkte. Modemisie¬

mngsfördemng (bewilligte An

träge) in Leonberg
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Grenznutzen einzusetzen, bedürfte sie eigentlich verbesserter Rückkoppelungsinfor-
mationen über die Erreichung ihrer Ziele und mögliche Farbabweichungen. Verwal¬

tungsakten enthalten häufig bereits wichtige Zielinformationen, deren Nutzung je¬
doch — sofern nicht getrennte statistische Erfassungssysteme bestehen (z. B. die Bau¬

tätigkeitsstatistik) — unterbleibt oder allenfalls adhoc und mit großen Mühen statt¬

findet. Selbst automatisierte Verwaltungsvollzugsdaten, z.B. Wohngeldstatistiken,
wurden bisher analytisch kaum genutzt. Der Versuch, Monitorsysteme aus Verwal¬

tungsvollzugsdaten aufzubauen, scheiterte bisher häufig an institutionellen, techni¬

schen und kompetenzrechtlichen Gründen. Innerhalb der Testläufe mit Verwaltungs¬
vollzugsdaten wurden Ansätze verfolgt, die versuchen, Monitorsysteme vor allem im

Bereich der Förderverwaltung aufzubauen. So veranschaulichen z. B. die folgenden
zwei Abbildungen den Versuch, Zielerreichung des Fensterprogramms (Lärmschutz¬

programm) der Stadt Stuttgart und des Modernisierungsprogramms auf ihre Treffsi¬

cherheit zu prüfen. Durch eine Institutionalisiemng können so rechtzeitig flankie¬

rende Maßnahmen für eine größere Zielgenauigkeit entwickelt werden (Abb. 12).

IV. Voraussetzungen und Grenzen von Aktenanalysen

1. Zur Aussagekraft von Aktenanalysen
Materialkritik und Reflexion der Aktenanalyse haben einen erfreulichen Auf¬

schwung genommen, obgleich sich die Entwicklung eigener Forschungsregeln und

Validitätskriterien bei der Aktenanalyse sehr viel schwieriger gestaltet als bei ver¬

gleichbaren sekundäranalytisch arbeitenden Forschungen. Nicht nur handelt es sich

bei Akten um ein sehr heterogenes, häufig nicht standardisierbares Forschungsmate¬
rial, sondern Akten sind in dem Sinn proaktiv als sie im Unterschied zu reaktiven und

non-reaktiven Forschungsgegenständen, in sich geronnene Intentionen und Absich¬

ten verkörpern, die es schwierig machen, die darunterliegende verzerrt widergespie¬

gelte Realität zu erfassen. Aktenanalysen benötigen Untersuchungstechniken, die für

prophylaktische Reaktionen in vergangenen Handlungen kontrollieren, ein Unter¬

fangen, das meist nur mit zusätzlicher Theoriebildung über die Aktengenese gelingen
kann. Voraussetzung für eine sinnvolle Interpretation von Akten ist es daher sowohl

historisch den Handlungsrahmen, die jeweiligen Handlungsbedingungen und -re-

striktionen von Verwaltungshandeln mitzureflektieren als auch eher informelle Ziel¬

vorgaben und durchaus personenbezogene Interessen und Bedürfnisse zu beachten.

Die technische Erfassung von Handlungsverläufen und Interaktionen oder auch von

Argumentationsmustern aus Verwaltungsakten bleibt unzureichend, werden nicht Ur¬

sachen, Entstehungs- und Begründungszusammenhänge mitreflektiert. Trotz ihrer

scheinbar fixierten und quantifizierbaren Robustheit bedürfen Verwaltungsakten ei¬

ner sehr viel sensibleren Interpretation als beispielsweise Fallschilderungen. Jedes

Datum in einer Akte ist nur auf dem Hintergmnd seiner Entstehungsgeschichte zu

verstehen, spiegeln doch die Daten in den Akten nur eine jeweils fragmentierte und

selektierte Realität wider und sind nur in einem größeren Handlungszusammenhang

interpretierbar. Die kritischen Kommentare von Verwaltungspraktikern gegenüber

Aktenanalyse entspringen nicht nur der Empfindlichkeit gegenüber potentiellen

Kontrollen, sondern reflektieren auch die Schwierigkeiten, die einer Interpretation
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von Akten als einer lückenhaften Realitätsbeschreibung entgegenstehen. Die meist

unvollständigen und mehrdeutigen Akten sind nur dann eindeutig zu interpretieren,
wenn zusätzliche Informationen mögliche alternative Interpretationsspielräume und

-hypothesen ausschalten.

Ein kundiger Verwaltungsbeamter weiß um diese Interpretationsspielräume und

Handlungsbezüge, die erst eine Interpretation erlauben. Er weiß flexibel aus bruch¬

stückhaftem Aktenwissen die richtigen Schlußfolgerungen zu ziehen, da ihm Organi-
sationsgefüge, Handlungszwänge und Verhaltensweisen in der Verwaltung vertraut

sind. Demgegenüber benötigt der außenstehende Forscher Handlungs- und Interpre¬
tationsmodelle, eine Theorie der Aktenentstehung und Akteninterpretation, ohne die

er die in den Akten sichtbare Varianz nicht erklären kann.

Erschwert wird die Arbeit häufig dadurch, daß organisatorischer Aufbau der je¬

weiligen Verwaltung, die Struktur des Dienstwegs, das jeweilige Aktenhaltungssy¬
stem sowie die bestehenden Kommunikations- und Kontrollstmkturen sich nur

schwer aus den Akten erheben lassen. Dies gilt insbesondere dann, wenn die Akten¬

führung sehr unterschiedlich gehandhabt wurde oder Aktenanlage (z. B. geographi¬
sche Aufteilung, problem- oder leistungsbezogene Aufteilung, alphabetisch etc.) sich

unterscheiden, und, wie häufig der Fall, ein Aktenspiegel nicht vorhanden ist. Da

häufig selbst bei jüngeren Aktenbeständen weder die Produzenten der Akten noch

die ihren Entscheidungen zugmnde liegenden Regeln aufzufinden sind, ist eine

sorgfältige Analyse meist nur unter einer vergleichenden Rekonstruktion unterschied¬

licher Aktenmaterialien möglich. Im Vergleich zwischen verschiedenen Aktenbestän¬

den werden bei sorgfaltiger Analyse meist Selektionskriterien ersichtlich, können In¬

formationsverarbeitung und Qualität des Datenmaterials beurteilt werden.

Die Kontrolle und Prüfung möglicher Verzerrungen, von Selektions- und Perzep-
tionsmustem — der verwaltungsinternen Filter — ist auch möglich durch einen ge¬

zielt multimethodalen Ansatz. In der Ergänzung mit teilnehmender Beobachtung, mit

Interviews, mit Strategien der mündlichen Geschichtsschreibung (oral history), so¬

weit es sich um zurückliegende Ereignisse handelt, und Gmppengesprächen (Daten¬
feedback), in der Konfrontation verschiedener Datenquellen, der Prüfung ihrer logi¬
schen Konsistenzen und in dem Aufbau eines theoretischen Handlungsmodells liegt
eine Chance, Validität und Stmktur der Aktendaten zu prüfen. Trotz aller theoreti¬

scher Kritik (auch von Praktikern) erlauben die in den Datenstmkturen auftretenden

Brüche häufig Hinweise auf zugmndeliegende (oder dahinterliegende) Verwaltungs¬
realitäten, insbesondere dann, wenn Sinn und Zweck der jeweiligen Aktenanlage (Si¬
cherheit, Kontrolle, Rechtfertigung, Abwägungspflichten etc.) mitanalysiert werden.

Mit der Vergrößerung der Verwaltungsapparate in der Gebietsreform, der zunehmen¬

den Standardisiemng von Verwaltungsabläufen und ihrer Verrechtlichung sind über¬

dies auch große Bereiche innerhalb der Verwaltung entstanden; dies gilt insbeson¬

dere für Serienakten (z. B. Wohngeldakten), in denen von einer einheitlichen Defini¬

tion und aufgmnd der Datenautomatisiemng von einer hoher Datenpräzision (z. B.
bei Zahlungsanweisungen etc.) ausgegangen werden kann, auch wenn ständige
Richtlinienänderungen Interpretationen erschweren, die die Analyse erleichtem.
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2. Grenzen einer Aktenanalyse
Akten als geronnene Kommunikationsstmkturen unterliegen einem sich sukzessiv

kumulierenden Selektions- und Informationsverarbeitungsprozeß, dessen nacheinan¬

dergeschaltete Filter zu einer den Erfordernissen der Verwaltung entsprechenden
Umformung der Inhalte führen. Beeinflußt werden diese Filter zum einen von büro¬

kratischen Regeln, rechtlichen Vorgaben, Richtlinien und Formularen, die die

Gmndlage für Entscheidungen bilden, aber auch von arbeitsorganisatorischen Rege¬
lungen, Aktenfühmngs- und Dienstwegvorschriften, Hierarchien, Machtverteilung
innerhalb der Organisation und möglichen Sanktions- und Belohnungssystemen. In¬

nerhalb dieses Regelsatzes bestehen sowohl für den Klienten (Hat er die Wahrheit

gesagt? Wieviel soll er sagen?) als auch für den Sachbearbeiter (Was soll er aufneh¬

men und wie?) Handlungsspielräume, die u.a. von der eigenen Motivation, aber

auch von der durch Sozialisation, eigenen Norm- und Wertvorstellungen geprägten
Perzeptionen abhängen und nicht zuletzt auch von der Arbeitsstruktur (Arbeitslast),
und die den Gehalt der Akte beeinflussen.

Welche Entscheidungen letztendlich getroffen werden, ist zwar meist durch mate¬

rielle Rechtsnormen vorgegeben; da diese jedoch notwendigerweise ein gewisses Ab¬

straktionsniveau einhalten müssen, besteht ein — meist durch Alltagsüberlegungen
und Erfahrungen ausgefüllter — Interpretationsspielraum, der individuell unter¬

schiedlich genutzt wird. In der Regel wird versucht, den herrschenden Spiel- und

Machtregeln zu genügen und eine Balance zwischen den an den Vorgängen Beteilig¬
ten zu erreichen. Der „Festmachung" der Entscheidung gegenüber möglichen Ein¬

wänden und Interessen wird meist hohe Aufmerksamkeit bei der Aktenanlage gewid¬
met.

Die Ausfüllung und Beachtung formeller und materieller Normen ist auch bedingt
durch die individuelle Wahrnehmung. Der Internalisierung von behördeninternen

Vorgängen — sei es durch Alltagserfahrung oder Sozialisation — kommt hierbei eine

wichtige Funktion zu. Die Wahrnehmung, wie sie sich in den Akten widerspiegelt,
tendiert dazu, Fälle zu vereinheitlichen, zu standardisieren und Erfahmngen zu gene¬

ralisieren, möglichst vorgängigen Erfahmngen anzugleichen und zu kategorisieren.
Verfolgt man z. B. den Verlauf einer Förderakte von Antragsstellung bis zur letzten

Bearbeitung in der Landeskreditbank, so werden die vermittelten Informationen im¬

mer restringierter, die Angaben immer selektiver und einheitlicher. Aus der Vielfalt

unterschiedlicher Antragsteller entstehen wenige Zielgmppen mit scheinbar einheitli¬

chen Profilen. Dabei werden die noch vorhandenen Teilinformationen zu handhab¬

baren Stereotypen (Zielgmppen) verarbeitet. Während der Sachbearbeiter, noch kon¬

frontiert mit potentiellen Reaktionen des Antragstellers, zahlreiche Nebenbedingun¬

gen mitregistriert, orientieren sich in der weitergehenden Bearbeitung die Bearbeiter

immer stärker an formellen Kriterien wie Richtigkeit (Plausibilität), Sicherheit, Voll¬

ständigkeit. Dieser Aktenverlaufsprozeß bewirkt, daß in einer Aktenanalyse zumin¬

dest ebensoviel über die Beachtung von Normen und Erwartungsvorwegnahmen der

Verwaltung ausgesagt wird, wie über den materiellen Inhalt der Fälle selbst.

Die Anlage der Akten unterliegt zum einen zwar den vorliegenden Rechtsnormen,
dies gilt insbesondere für Akten mit eindeutiger Außenwirkung, gleichzeitig sind sie

jedoch auch von den organisationsbedingten, institutionalisierten Binnennormen ge¬

prägt, sei es, daß sie sich zum einen an den gegebenen Überwachungs- und Auf¬

sichtsnormen ausrichten, sei es, daß sich in ihnen die vorhandenen Kooperationsfor-
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men und Handlungsmöglichkeiten widerspiegeln. Im gleichen Umfang wie durch

Rechtsnormen und Organisationsstmkturen werden Aktenentscheidungen durch den

Informationsgrad des Sachbearbeiters beeinflußt. Zahlreiche Rechtsnormen sind in

ihrer Anwendungsmöglichkeit kaum bekannt, häufig sind nicht einmal die Intentio¬

nen hinter den Rechtsnormen oder Antragsvorgaben eindeutig erkennbar. Professio-

nalisierte Verwaltungen können daher Fälle effektiver handhaben, tendieren ihrer¬

seits jedoch wieder aufgmnd ihrer spezialisierten Wahrnehmung (und Kompetenz)
dazu, Nebeneffekte zu vernachlässigen. Während so die Subsumption unter die Nor¬

men korrekter wird, werden mögliche alternative Handlungsspielräume übersehen.

Entscheidend jedoch für die Aktenführung ist die Perzeption der an die Aktenfüh¬

rung gebundenen Sanktionswahrscheinlichkeit. Dabei kann die Furcht vor möglichen
Kontrollen dazu führen, daß Entscheidungen nicht dokumentiert oder nur unvoll¬

ständig aufgezeichnet werden. Andererseits ermöglicht gerade auch die Aktenfüh¬

rung wieder, sich vor möglichen Kontrollen und Sanktionen zu schützen. Je rei¬

bungsloser und unauffälliger der Aktenberg zu bewältigen ist, desto geringer auch

die Wahrscheinlichkeit, daß Sanktionen erfolgen können. Schwierige Situationen

werden daher weiterverwiesen, oder aus der eigenen Kompetenz ausdefiniert. Somit

wird möglichen Klagen durch externe Erwartungsträger (Betroffener, Verwaltungs¬
führung, Politik, Öffentlichkeit) vorgebeugt. Da in der Praxis bei der Anlage von Ak¬

ten Eindeutigkeit der materiellen Rechtsnorm, organisatorische Situation, Fachkom¬

petenz und Informationsstand sowie individuelle Arbeitsbelastung multifaktoriell zu¬

sammenwirken, ist es kaum möglich, präzise Qualität und Grad der Realitätsverzer¬

rung durch Akten zu messen.

3. Fehlerquellen in der Aktenanalyse19
Auch wenn in der Regel durch Programme und rechtliche Bestimmungen versucht

wird, das Ergebnis vorzustrukturieren, enthalten die im Einzelfall zu fällenden Ent¬

scheidungen noch immer einen breiten Entscheidungsspielraum, durch den im Ex¬

tremfall die Programmintentionen unterlaufen werden können. Zahlreiche Katego¬
rien eines Antrags sind weich gehalten, die Stmktur der Kategorien entspricht nicht

der konkreten Situation. Je nach dem Definitionsprozeß können sich aus der Zuord¬

nung von Realität zu Programmkategorien durchaus sehr unterschiedliche Konse¬

quenzen ergeben (was heißt z. B. Bewohnbarkeit in der Definition der Gesundheits¬

behörde, der Wohnaufsicht, der Wohnungswirtschaft, des Gmndstücksbesitzers, des

betroffenen Mieters?). Auch die fast jährlich erfolgenden Neudefinitionen und Neu¬

abgrenzungen erschweren Zuordnung und nachfolgende Interpretationen. Selbst

scheinbar eindeutige Kategorien wie Haushaltsgröße oder Einkommen erweisen sich

zwischen den einzelnen Programmen als unterschiedlich definierbar. Selbst inner¬

halb eines Programms bestehen zahlreiche unterschiedliche Definitionsmöglichkei¬
ten. Hinter einer nach Aktenlage vergleichbaren Belastung eines Antragstellers kön¬

nen sich sehr unterschiedliche Belastungssituationen verbergen, je nachdem, auf wel-

19. Nicht behandelt werden typische Forschungsfehler (Codierprobleme), die die Reliabilitat

der Aussagen einschränken, da diese Probleme nicht spezifische Probleme der Aktenanalyse
sind.
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che Weise die Daten den Unter- und Obergrenzen zur Berechnung der Belastungsfä¬
higkeit angepaßt wurden. Tatsächliche finanzielle Belastung und aktenkundige Bela¬

stung können weit differieren. Zwar sind meist Entscheidungs- und Verfahrensregeln

vorgegeben, da, um die Vielzahl möglicher Situationen erfassen zu können, Verfah¬

rens- und Meßregel variiert werden können, repräsentiert das aktenkundige Ergebnis
häufig eine sehr viel komplexere und durchaus von vergleichbaren Daten zu unter¬

scheidende Problemkonstellation.

Innerhalb der Akten selbst sind wiedemm durchaus beträchtliche Lücken feststell¬

bar. Die Intensität, mit der Akten angelegt werden, bestimmt sich häufig von der ak¬

tuellen Problemlage; so wurde erst mit der Diskussion um die „neue Wohnungsnot"
die Notwendigkeit einer sorgfältigen Fühmng der Kartei leerstehender Wohnungen
oder der Wohnungssuchenden oder des gebundenen Wohnungsbestandes wiederent¬

deckt. Diese hohe vom Umfeld abhängige Problemsensibilität der Akten lassen Zeit¬

reihenanalysen und Vergleiche nur sehr beschränkt zu. Auch bei einzelnen Merkma¬

len ist mit hohen Ausfallraten zu rechnen, die eher abhängig von Problem, Amtsinha¬

ber, innerorganisatorischer Problemstmktur, Klienteltyp schwanken, so daß kaum

zuverlässige Aussagen über die Ausfallquoten möglich sind.

Tabelle 1: Datendefizite in Aktenanalysen des Stadtforschungsprogramms

Gemeinde Dit¬ Ger¬ Ren¬ Rutes¬ Weis¬ Gesamt¬

zingen ungen ningen heim sach erhebung

Summe (Fallzahl) 373 228 294 173 106 2301

Variablen % % % % % %

Bereich

VAR 4 Monat 0 0,8 0,3 1,1 0 7,2

VAR 5 Jahr 0 0,8 0 0 0 0,3

VAR 8 Bauort 2,4 2,1 1,3 66,4 0 7,2

VAR 10 Hausnr. 0 0 0,6 60,1 0 34,1'
VAR 11 Bemf 13,4 33,3 23,4 9,8 42,4 18,9

VAR 18 Farn.-stand 19,8 8,3 8,8 4,6 5,6 14,1

VAR 21 Jährl. Brutto-Eink. 0,5 0,8 0,6 2,3 2,8 13,9

VAR 53 Nutzung 1,6 1,3 0,6 1,7 0 7,5

VAR 57 Fertigstellg. 1,0 0,8 1,3 10,4 0,9 11,1

VAR 147 Wohnort/Herk. 2,6 0,8 1,3 84,9 11,3 54,22

Umfang fehlender Angaben in ausgewählten Variablenbereichen in Untersu¬

chungsakten (in % der Fälle) nach Gemeinden.

Gmndlage: Wohnungsbauförderungsakten ausgewählter Gemeinden sowie Gesamt¬

bestand (vollständige Erhebung) der Jahre 1972-1980.

1
z.T. waren bei Antragstellung noch keine HsNr. vergeben.

2
Bei Eigentumswohnungen ergaben sich hier hohe Ausfälle.
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Auch typische Aktenfuhrungsfehler, wie falsche Merkmalsauslegung, Doppelzäh¬
lungen, Vernachlässigungen von zwischenzeitlich eingetretenen Verandemngen, Ver¬

wechselungen bei Eintragungen oder fehlerhafte Eintragungen erschweren eine Nut¬

zung von Akten für eine quantitative Analyse. Die Fehler treten verstärkt in Berei¬

chen auf, in denen es sich um schwierige Probleme (Einordnungen) und detaillierte

Beschreibungen und ihrer Verandemngen handelt. Diese sind jedoch häufig die ana¬

lytisch wichtigsten Punkte. Der offenkundige Mißbrauch, bewußtfehlerhafte und un¬

richtige Angaben sind hierbei noch nicht erfaßt. Zum einen entstehen sie in der be¬

wußten Absicht des Klientel, ansonsten keine Vor- oder Nachteile zu erlangen, zum
anderen aber auch als Folge von Glättungsprozessen, um mögliche Nachkontrollen

und Schwierigkeiten im Arbeitsablauf zu begegnen. Richtige Angaben (z. B. stark

schwankende Angaben über Besucherandrang) könnten zu unangenehmen Konse¬

quenzen führen. Schließlich sind mit der Einführung von automatisierter Aktenfüh¬

rung neue Probleme aufgetreten. So war es notwendig, z. T. umfangreiche neue Defi¬

nitionskataloge zu entwickeln und Aktenvorgänge noch weiter zu standardisieren. Hier¬

durch haben sich zwar die analytischen Zugriffsmöglichkeiten wesentlich verbessert,

jedoch ist im Hinblick aufTiefe und Komplexität ein wesentlicher Informationsverlust

entstanden, vor allem, da von Textverarbeitung sehr selten Gebrauch gemacht wird.

Unvoilständigkeit
Schließlich ist zu berücksichtigen, daß die in den Akten anfallenden Grundgesamt¬
heiten im Hinblick auf zahlreiche Fragestellungen unvollständig sind. Da es bei Ak¬

tenvorgängen sich in der Regel um Einzelfälle handelt, z. B. um einzelne Grundstük-

ke, Meldepflichtige oder Sozialhilfefälle handelt, sind die in den Akten anfallenden

Gesamtheiten im Hinblick auf zahlreiche Fragestellungen nur unvollständige Ge¬

samtheiten, da nicht die analytische Durchleuchtung von Massenerscheinungen im

Vordergmnd steht, sondern die verwaltungstechnischen und rechtserheblichen

Aspekte die Gmndlage für die Abgrenzung von Gesamtheiten bilden. In der Grund¬

steuerdatei fehlen die unbesteuerten Gmndstücke, in der Modemisiemngsdatei die

selbstfinanzierten Eigentümer- und Mietermodernisierungen, in der Beschäftigungs¬
statistik fehlen die Beamten und einige andere Restgruppen. In der Regel handelt es

sich somit bei Verwaltungsakten um unvollständige Massen. Insofern als der Verwal¬

tungspraktiker überhaupt an diesen analytischen Fragestellungen interessiert ist,
kennt er die Daten, vermag ihre methodischen und technischen Voraussetzungen zu

beurteilen, kennt ihren Quaiitäts- und Realitätsgehalt. Für den an einer Aggregierung
und analytischen Modellbildung Interessierten stellen die fragmentarischen Akten¬

bestände jedoch wichtige Restriktionen dar, ist er doch darauf verwiesen, Strategien
zu finden, die diese Datenfragmente gewichten helfen. Aktenanalysen haben daher

lediglich einen begrenzten Stellenwert: Insofern als sie zur Überprüfung sowie der

Komplementiemng anderer Erhebungen dienen, flächendeckend den (erfolgreichen)
Klientel beschreiben bzw. andererseits innerorganisatorische Problemverarbeitungs¬
vorgänge beleuchten helfen. Hierdurch lassen sich durchaus bereits wichtige Sach¬

verhalte (wie Treffsicherheit, Klientelstruktur, Kostenimplikationen) ableiten, sowie

auch aus dem Mosaik dieser Angaben Indikatoren über die Entwicklungsdynamik
von Problemen und Informationen über die Selektions- und Filtermechanismen in büro¬

kratischen Produktionsprozessen gewinnen. Ein umfassendes Bild der Verwaltungs¬
realität und ihrer Effekte läßt sich jedoch mit Aktenanalysen allein nicht gewinnen.
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V. Perspektiven

Angesichts des Umfangs staatlicher und kommunaler Aufgaben und des sie beglei¬
tenden Schrifttums überrascht die geringe Nutzung von Aktenanalysen in der Ver¬

waltung und durch die Verwaltungsforschung, bieten sich doch in der systematischen
Nutzung von Aktenwissen
- für die Verwaltung eine reichhaltige Informationsressource, um kostengünstig in¬

terne Leistungsbilanziemngen und Effektivitätsprüfungen (Evaluiemngen) durch¬

zuführen und gleichzeitig mit den notwendigen Korrekturen im Sinne eines Ver¬

waltungsmonitoring zu verbinden,
- der Forschung über die Verwaltung ein umfangreiches Forschungsmaterial, um

Verwaltungshandeln und selektive Entscheidungs- und Informationsverarbeitungs¬

prozesse innerhalb der Verwaltung zu entschlüsseln.

Die Durchfühmng von Aktenanalysen erscheint dabei um so dringlicher und im

Hinblick auf ihren Ertrag auch attraktiver zu sein, je stärker Verregelung, Verrechtli-

chungsprozesse und Aufgabenvielfalt anwachsen.

Einer intensiveren Nutzung stehen jedoch nicht nur praktisch-politische Hinder¬

nisse (wie Aktenzugang) gegenüber, sondern vor allem auch methodische Probleme.

Bisherige Vorgehensweisen schwankten zwischen der Scylla einer eher sehr selekti¬

ven Nutzung von Aktenmaterial, ohne Regeln der Selektion angeben zu können und

der Charybdis mit einer quantifizierenden Inhaltsanalyse der Aktenvielfalt nicht ge¬

recht zu werden. Aktenanalysen befinden sich insofern in einem Dilemma

a) als zwar mit der Automatisierung nicht nur der Informationszugriff erleichtert,
und durch die notwendigen Standardisierungen eine präzisere Erfassung möglich
wird, gleichzeitig jedoch auch der Informationsgehalt der Akten, ihre Informa¬

tionsvielfalt und -tiefe, entscheidend geschwächt werden und Analysen zusätzlich

durch die Löschung von Fallhistorie, durch Überschreiben von Datenfeldern und

durch Aggregation von Fällen erschwert werden,

b) die Aktenanalyse zwar die Probleme anderer Forschungsmethoden, wie in der

Umfrageforschung Probleme des Recalls, sinkender Ausschöpfungsquoten und

der Nichterreichbarkeit sozial nichtintegrierter „Ziel"-gruppen, umgangen wer¬

den, gleichzeitig jedoch festzuhalten ist, daß im Blickfeld des aktenanalytischen
Scheinwerferkegels nur Aktenkundiges erfaßt wird und gleichzeitig methodisch

nur bescheidene Möglichkeiten bestehen, aktiv auf die entstehende Information

einzuwirken und mögliche Fehlerquellen wie bei anderen Analysetechniken zu

kontrollieren.

c) schließlich ist mit der Ausweitung der Aktenverwaltung ein reiches Informations¬

material entstanden, gleichzeitig jedoch auch die Notwendigkeit Auswahlstrate¬

gien zu entwickein, die praktikabel sind und die die — im strengen Sinne — nicht

zulässigen Wahrscheinlichkeitsauswahlen bei Massenakten ersetzen können.

Unzureichende Nutzung der Informationsvielfalt bei gleichzeitigem geringem me¬

thodischen Reflexionsniveau haben somit die Aktenanalyse als eine kaum kompeti-
tive Analysetechnik erscheinen lassen. Während derzeit die Mehrzahl aller Bemü¬

hungen auf eine Verbessemng der internen Validität zielen, erscheinen für eine an-

wendungsbezogene Aktenforschung jene Strategien wichtiger, die ihre Aussagekraft
verbessern. Besonders vielversprechend erscheinen zwei Strategien. Zum einen kann

versucht werden, die fragmentierte Informationsbestände aus Akten zusammenzu-
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führen (data-linkage). Dieses Verfahren, dem z. B. innerhalb des Stadtforschungspro¬

gramms die praktische Absicht zugmnde liegt, ein flexibles Wohnungsbeobachtungs-
system aufzubauen, ermöglicht nicht nur unterschiedliche Datensätze zusammenzu¬

führen, um fehlende Informationen zu ergänzen, sondern — insofern als Datenbe¬

stände Überlappungen besitzen — hilft auch Fehlerkontrollen durchzuführen. Zum

zweiten kann versucht werden, komplexere Mehrebenen-Verknüpfungsmodelle zu

entwickeln, die es erlauben, den Informationsumfang zu erweitern (data-augmenta-
tion). Hierbei werden Kontextvariablen, aber auch personenbezogene Variablen un¬

terschiedlicher Aggregatstufen miteinander verbunden, um vor allem die bisher ein¬

geschränkte Generalisiemngsfähigkeit der Datenbestände aus Verwaltungsakten zu

verbessern. Beide Strategien zielen letztendlich darauf den Gehalt des bruchstück¬

haften Aktenwissens so zu erweitem, daß Aktenanalysen für Forschung und Praxis

ertragreich werden.
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